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#ST# Anzeigen und Wettbewerbsausschreibungen

Arbeitsgesetz

mit den Verordnungen l und 2

Ausgabe 1975

Das Arbeitsgesetz (ArG) enthält öffentlich-rechtliche Vorschriften über den
Schutz der Arbeitnehmer in öffentlichen und privaten Betrieben, insbesondere
über die Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung, die Arbeits- und Ruhezeit,
den Schutz der jugendlichen und weiblichen Arbeitnehmer und die Betriebsord-
nung. Es wird mit der Allgemeinen Verordnung (ArGV 1) und den Sonderbestim-
mungen über die Arbeits- und Ruhezeit für bestimmte Gruppen von Betrieben
und Arbeitnehmern (ArGV 2) als besondere Broschüre vom Bundesamt für Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit herausgegeben. In dieser Ausgabe werden die Zusam-
menhänge der einzelnen Gesetzesvorschriften mit den ergänzenden Verordnungs-
bestimmungen durch Fussnoten hervorgehoben. Ein Sachregister erleichtert das
Auffinden der Vorschriften.

Den Gesetzestexten werden neun Anhänge beigefügt : diese orientieren über
die zuständigen Bundesstellen (I) und die kantonalen Vollzugs- und Rekursbehör-
den (II), die kantonalen Feiertage (III), die gesetzliche Feriendauer (IV), die
Sondervorschriften für industrielle Betriebe (V) und die Vorschriften über das
Einigungswesen (IX) ; sie enthalten zudem mehrfarbige graphische Beispiele von
Stunden- und Schichtplänen für den ununterbrochenen Betrieb (VI), eine Über-
sicht über die Vorschriften für die Beschäftigung Jugendlicher unter 15 Jahren
(VII) und ein Muster einer Betriebsordnung (VIII).

Preis Fr. 11.50 (l 88 Seiten)

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Anzeigen und Wettbewerbsausschreibungen

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale
In Foglio federale

Jahr 1977
Année

Anno

Band 1
Volume

Volume

Heft 15
Cahier

Numero

Geschäftsnummer ---
Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 12.04.1977
Date

Data

Seite 1496-1496
Page

Pagina

Ref. No 10 047 013

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.


